


Stadt Pfullendorf
Landkreis Sigmaringen

Satzung

der Stadt Pfullendorf über die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung „Denkingen",
Gemarkung Denkingen.

Aufgrund von § 34 Abs. 4 Ziff. 1 und 3 des Baugesetzbuchs (BauGB) i. d. F.vom 23.
September 2004 (BGBI. I S. 2414), zuletzt geändert am 04.05.2017 (BGBI. l S. 3634), i. V.
mit § 4 der GemO hat der Gemeinderat der Stadt Pfullendorf in öffentlicher Sitzung am
23.07.2020 folgende Satzung beschlossen:

Räumlicher Geltungsbereich

Für den räumlichen Geltungsbereich der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung „Denkingen"
ist der in § 2 genannte Gestaltungsplan maßgebend.

Bestandteile der Satzung

Die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung „Denkingen" in der Fassung vom 23.07.2020
besteht aus:

1. Gestaltungsplan M 1:1000
2. Begründung und Textteil (planungsrechtliche Festsetzungen) zur Klarstellungs- und
Ergänzungssatzung.

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit der öffentlichen Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch in
Kraft.

Ausfertiauna:

Es wird bestätigt, dass der Inhalt der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung mit den hierzu
ergangenen Beschlüssen des Gemeinderates der Stadt Pfullendorf übereinstimmt.

Pfullendorf, den 28.07.2020

2 '^*f^
Thomas Kugler^BQrgermeister
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Stadt Pfullendorf

Begründung zur Klarstellungs- und Ergänzungssatzung
nach § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 BauGB
für Denkingen
Stand: 23. Juli 2020
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Klarstellunas- u. Eraänzungssatzuna „Denkinaen"

^

Begründung mit Einariffs-Kompensationsbilanz

l. Begründung

1. Ziel der Satzung, Rechtsgrundlagen

Ziel und Zweck der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung der im Zusammenhang bebauten Ortschaft
Denkingen ist es,

• die Grenzen des Innenbereichs für den im Zusammenhang bebauten Ortsteil festzulegen (§ 34 Abs. 4
Satz 1 Nr. 1 BauGB) und

• durch die Einbeziehung von Außenbereichsflächen (baulicher Bestand bzw. Einzelgebäude im
Außenbereich und Ergänzungsflächen) unter Berücksichtigung der ortstypischen Siedlungsstruktur
einen geschlossenen und einheitlichen Ortsrand zu schaffen oder ortsansässigen Bürgern
Bebauungsmöglichkeiten im Sinne einer ortsangepassten Entwicklung zur Verfügung zu stellen
(§ 34Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB).

Gemäß § 34 Abs. 4 Satz 2 werden diese Satzungen miteinander verbunden.

Bei der Einbeziehung von derzeit noch nicht baulich genutzten Außenbereichsflächen nach
§ 34 (4) Satz 1 Nr. 3 BauGB (Ergänzungsflächen) können nur solche Flächen einbezogen werden, die
durch die angrenzende Bebauung geprägt sind. Die angrenzende Bebauung muss für die einzube-
ziehenden Flächen den städtebaulichen Rahmen bilden. § 34 (5) Satz 3 BauGB bestimmt, dass für diese
Ergänzungsflächen die Eingriffsregelung des § 1a BauGB und die Vorschriften des § 9 Abs. 1a BauGB
über die Festsetzung von Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich oder zur Minderung der zu er-
wartenden Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes anzuwenden sind. Auf
diese Flächen wird in der Planzeichnung der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung gesondert hinge-
wiesen.

Mit der Satzung sollen baurechtliche Voraussetzungen für eine ortsangepasste Eigenentwicklung
geschaffen werden. Eigenentwicklung heißt diesbezüglich, dass bauwilligen und ortsansässigen Bürgern
einerseits die Möglichkeit und die planungsrechtliche Sicherheit für Baumaßnahmen und Umnutzung im
Bestand eröffnet werden und - der vorhandenen städtebaulichen Struktur folgend - kleinräumige Er-
weiterungsmöglichkeiten zugelassen werden. Die Satzung dient dem Erhalt und der langfristigen
Sicherung des Ortsbildes und der charakteristischen Nutzungsstrukturen von Denkingen.

1.1 Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. l S. 3634)
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. l S. 3786)

Landesbauordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 05.03.2010 (GBI. Nr. 7, S. 358), zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.07.2019 (GBI. S. 313)

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 IS. 58), zuletzt geändert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBI. l S. 1057)

365° freiraum + umwelt Seite 4 von 30



Klarstellunas- u. Eraänzunassatzuna „Denkinaen" Begründung mit Einariffs-Kompensationsbilanz

Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg i. d. F. vom 24.07.2000 (GBI. S.581) letzte
berücksichtigte Änderung: § 4 geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 11. Februar 2020 (GBI. S. 37,
40).

2. Räumlicher Geltungsbereich
Gemäß § 34 (4) Satz 2 BauGB werden die Satzungen nach § 34 (4) Satz 1 Nr. 1 und 3 BauGB miteinander
verbunden. Der räumliche Geltungsbereich der Satzung mit einer Gesamtfläche von rund 5 ha ist der
Planzeichnung zu entnehmen und umfasst die Flächen, die innerhalb des Bebauungszusammenhangs
eines Ortsteils i.S.d. §34 Abs. 1 BauGB liegen. Soweit diese Flächen schon vor Erlass der Satzung
Innenbereichsflächen i.S.d. § 34 Abs. 1 BauGB waren, erfolgt durch die Satzung eine klarstellende
Festlegung gem. §34Abs.4Nr.1 BauGB (Klarstellungsflächen). Soweit diese Flächen bisher zum
Außenbereich i.S.d. § 35 BauGB zählten, erfolgt durch die Satzung eine Einbeziehung gem.
§ 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB (Ergänzungsflächen). Eine Differenzierung der Flächen ist der Planzeichnung zu
entnehmen. Der Geltungsbereich der Entwicklungssatzung (Außenbereichsatzung) am Moosteich gemäß
§ 34 Abs. 4 Nr. 2 vom 4. März 2004 sowie der Geltungsbereich der Entwicklungssatzung Römerstraße
vom 30.06.1994 wird in die Klarstellungssatzung einbezogen und somit zum Innenbereich. Die
Ergänzungsflächen umfassen die Flurstücke 199 (teilweise) sowie 197, 198 und 199/1 (jeweils teilweise).
Die Genehmigung der Waldumwandlung auf Flurstück 185 wurde seitens der höheren Forstbehörde
beim Regierungspräsidium Freiburg unter Erlass von Nebenbestimmungen (z.B. Sicherung einer
Bewirtschaftungsauflage im Grundbuch) in Aussicht gestellt.
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Klarstellunqs- u. Eraänzungssatzuna „Denkinaen" _Begrt^ndync] mitEinariffs-KomDensationsbilanz

2.1 Klarstellungsbereich (gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 BauGB)
Die Abgrenzung hat klarstellenden Charakter, soweit den bestehenden im Zusammenhang bebauten
Innenbereich zum Außenbereich abgrenzt und im Bebauungszusammenhang liegende Grundstücke in
den Geltungsbereich der Satzung einbezieht.

2.2 Einbeziehung von Außenbereichsflächen (gern, § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB)
Baulicher Bestand im Außenbereich und bisher nicht bebaute Flächen im Außenbereich (Ergänzungs-
flächen) werden gemäß § 34 (4) Nr. 3 BauGB in den bereits im Zusammenhang bebauten Ortsteil (Klar-
stellungsbereich) einbezogen. Dabei handelt es sich bei den Ergänzungsflächen um einzelne, im
Verhältnis zum gesamten Ortsteil untergeordnete Flächen, für die eine hinreichende Prägung durch die
bauliche Nutzung des angrenzenden Bereichs vorliegt. Die Einbeziehung einzelner Außenbereichsftächen
ist mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung vereinbar und entspricht den Grundzügen des
Flächennutzungsplans.

Nach §34(5) Satz 3 BauGB sind nur für die Ergänzungsflächen die Eingriffsregelung des § 1a BauGB
und die Vorschriften des §9 Abs. 1a BauGB über die Festsetzung von Flächen oder Maßnahmen zum
Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft anzuwenden. Die Maßnahmen und Fest-
Setzungen zur Minderung und zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft orientieren sich an
den möglichen Eingriffen. Die Zutässigkeit von Eingriffen in Sinne des § 1 a Abs. 3, letzter Satz BauGB
bleibt insoweit unberücksichtigt. Der künftig noch mögliche Eingriff in Natur und Landschaft ist im
Hinblick auf mögliche Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes sowie in seinen
Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu bewerten.
Vor diesem Hintergrund wird aus naturschutzrechtlicher Sicht beurteilt, inwieweit mit dem Eingriff
verbundene Beeinträchtigungen zu unterlassen sind, mit welchen Maßnahmen unvermeidbare Beein-
trächtigungen so gering wie möglich gehalten werden (Minimierungsmaßnahmen) bzw. wie
unvermeidbare Beeinträchtigungen zu beseitigen oder durch Maßnahmen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege zu kompensieren sind. Hierfür werden entsprechende textliche Festsetzungen in die
Satzung aufgenommen.
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Klarstellunas- u. Eraänzunassatzuna „Denkinaen" Begründung mit Einariffs-KomDensationsbilanz

3. Flächennutzungsplan / Übergeordnete Planungen

Im Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Pfullendorf, Herdwangen-Schönach, Wald und

lllmensee (2004) sind die Flächen in Denkingen, in denen der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung
liegt, gemäß § 1 BauNVO nach ihrer allgemeinen Art der baulichen Nutzung als gemischte Baufläche

dargestellt. Die Ergänzungsfläche ist als Fläche für die Landwirtschaft gekennzeichnet.

80129
s

K^tple.^ lv

?s:1.^,;"'-•'
^
^fs ^

A ,<

^ M

f >»,

^ .^
0221

^
u

a
»

•a

^ ••
•:; •••

D
^

\\) \.\'T

^. D\WW /

D^ Wv
\ 0216 ./ W D)/ ^T,\

• \

,^v

/ W\ \
n\

i»

\

\ ^ W
G

SG Kreuzäck

^4T•?.^^-

Abbildung 2: Auszug aus dem Flächennutzungsplan (2004), rote Linie: Lage des Geltungsbereichs

il

i

365° freiraum + umwelt Seite 7 von 30



:'J/-.

Klarstellunqs- u. Eraänzunassatzuna „Denkinaen" Begründung mit Einariffs-KomDensationsbilanz

Im Landschaftsplan der Verwaltungsgemeinschaft (2004) sind randliche Bereich des Plangebiets als
Streuobstbestand sowie als landwirtschaftlich genutzte Fläche gekennzeichnet. An der Falkenstraße wird
von der westlichen Ergänzungsfläche ein Gehölz tangiert. Die östliche Ergänzungsfläche an der
Falkenstraße befindet sich in einem Streuobstbestand. Am Moosteich sind wertvolle Einelbäume
eingezeichnet. Im Nordwesten, im Bereich der Ergänzungsfläche am Friedhof, befindet sich eine Frisch-
bzw. Kaltlusftabflussbahn. Die Ortränder sind mit Obstbäumen und Grünanlagen einzugrünen.
Ein Großteil von Denkingen (südlich der Falkenstraße) liegt im Wasserschutzgebiet „Andelsbachtal",
Zone IIIB (Rechtsverordnung vom 09.11.1088).
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Der räumliche Geltungsbereich der Klarstellungssatzung ist im wirksamen Regionalplan Bodensee-

Oberschwaben (1996) größtenteils, jedoch noch nicht vollständig als Siedlungsbereich Bestand

dargestellt. Der Geltungsbereich der östlichen Ergänzungssatzunge ist als landwirtschaftliche Fläche

ausgewiesen. Die westliche Ergänzungsfläche grenzt an eine Waldfläche (nicht schutzbedürftig). Das
Gebiet liegt zum Großteil im Schutzbedürftigen Bereich für die Wasserwirtschaft.
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Abbildung 4: Auszug aus Regionalplan, rote Linie: Lage des Geltungsbereichs, unmaßstäblich

Der Plan des landesweiten Biotopverbundes (informelle Rahmenplanung des Landes BW) zeigt, dass der
(nicht mehr vorhandene) Obstbaumbestand in der Ergänzungsfläche an der Falkenstraße als Kernfläche
für mittlere Standorte gekennzeichnet ist. Angrenzend an den Bereich „Moosteich" befindet sich eine
Feldhecke mit Trockenrasen auf einer Wegböschung, welches als Kernfläche für den Biotopverbund
trockener Standorte ausgewiesen ist, ebenso eine Wegböschung in Verlängerung der Falkenstraße. Ein
Kernraum im Bereich des Ackers dazwischen ist nicht nachvollziehbar.
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LUBW - unmaßstäblich, abgerufen am 19.02.2019
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Klarstellunas- u. Eraänzunassatzuna „Denkinaen" Begründung mit Einariffs-Kompensationsbilanz

In der Hochwassergefahrenkarten (HWGK) werden die errechneten Flächenausbreitungen für die statis
tischen Hoch Wasserabflüsse HQ10, 50, 100 sowie für ein HQExtrem (Extremhochwasser) dargestellt.
Nach den Hochwassergefahrenkarten befindet sich auf den Grundstücken Flst. Nrn. 204/9, 203, 203/1
und 199 der Gemarkung Denkingen ein Überschwemmungsgebiet (HQ 100). Gemäß § 78 Abs. 3
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sind folgende Punkte in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu
berücksichtigen:

- Die Vermeidung nachteiliger Auswirkungen aufOberlieger und Unterlieger.
- Die Vermeidung einer Beeinträchtigung des bestehenden Hochwasserschutzes.
- Die hochwasserangepasste Errichtung von Bauvorhaben.
Weitere Bereiche befinden sich im Risikogebiet nach den §§ 76 ff. WHG (HQ extrem). Für diese sind in
der Abwägung der Schutz von Leben und Gesundheit und die Vermeidung erheblicher Sachschäden in
Bezug auf das Risikogebiet zu berücksichtigen.

- Bauliche Anlagen sollen nur in einer dem Hochwasserrisiko angepassten Bauweise errichtet oder
wesentlich erweitert werden. Die Errichtung neuer Heizölverbraucheranlagen ist verboten, wenn andere
weniger wassergefährdende Energieträger zu wirtschaftlich vertretbaren Kosten zur Verfügung stehen
oder die Anlage nicht hochwassersicher errichtet werden kann.
- Die Errichtung oder Erweiterung von baulichen Anlagen, neue Heizölverbraucheranlagen und weitere
Vorhaben sind nach den §§ 78 Abs. 4, 78a Abs. 1 und 78c WHG verboten.
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Abbildung 6: Hochwassergefahrenkarten: Lage und Abgrenzung der Überflutungsflächen, rote Linie: Lage des
Ergänzungsgebietes, Quelle: LUBW - unmaßstäblich, abgerufen am 09.09.2019
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4. Planungsrechtliche Festsetzungen

Gemäß § 34 (4) Nr. 3 BauGB kann eine Gemeinde durch Satzung einzelne Außenbereichsflächen in die

im Zusammenhang bebauten Ortsteile einbeziehen, wenn die einbezogenen Flächen durch die bauliche

Nutzung des angrenzenden Bereichs geprägt sind. Diese Satzungen müssen mit einer geordneten städte-

baulichen Entwicklung vereinbar sein. In ihnen können einzelne Festsetzungen nach § 9 Abs. 1, 2 und 4

BauGB getroffen werden.

Die Satzungen des § 34 BauGB können miteinander verbunden werden, so dass im vorliegenden Entwurf

die Klarstellungssatzung nach § 34 (4) Nr. 1 BauGB und die Ergänzungssatzung nach § 34 (4) Nr. 3

BauGB gekoppelt werden.

Auf die Satzung nach §34(4) Nr. 3 BauGB sind die §§ 1a und 9 Abs. 1a BauGB entsprechend anzu-

wenden, d.h. das Gebot zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden und die Belange von Naturschutz

und Landschaftspflege sind zu berücksichtigen.

4.1 Art der baulichen Nutzung

Die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung setzt auf Flurstück 199 ein Dorfgebiet gemäß § 5 BauNVO

und auf den Flurstücken 199/1 und 197 ein Mischgebiet gemäß §6 BauNVO fest. Festzuhalten bleibt,

dass sich die Gebäude der Art der baulichen Nutzung nach in die Umgebung einfügen.

4.2 Uberbaubare Grundstücksfläche (§ 23 (1) BauNVO)

Das Maß der baulichen Nutzung wird ausschließlich durch die Grundflächenzahl bestimmt, die angibt,

wie viel Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche i.S. des § 19 Abs. 3 BauNVO zu-

lässig sind.

Die Grundflächenzahl entspricht mit einer GRZ von 0,6 einer für den Denkingen charakteristischen

Bebauung und trägt der Umgebung Rechnung.

Die zulässigen Grundflächen dürfen durch die Grundflächen von Garagen und Stellplätzen mit ihren

Zufahrten, untergeordneten Nebenanlagen und baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche,

durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, höchstens bis zu einer GRZ von 0,8 überschritten

werden.

Grenzbebauung (Flurstücksgrenze) ist nicht zulässig. Zur Flurstücksgrenze hin müssen 3 m freigehalten
werden.

Die Beurteilung der geplanten Gebäude folgt den Maßgaben des § 34 BauGB.

4.3 Ver-und Entsorgung, Erschließung

Die äußere verkehrliche Erschließung des Gebietes erfolgt über den bestehenden Anschluss zur L 280

(Römerstraße) bzw. L 201 (Linzgaustraße).

Versorgungsleitungen für Frisch- und Abwasser sowie für Elektrizität und Telekommunikation sind im

bestehenden Siedlungsgebiet vorhanden und können entsprechend verlängert werden.

Die Entwässerung erfolgt im Mischsystem.Versickerungsmulden auf den Grundstücken sind zulässig.

Die Nutzung von Erdwärme zu Heiz- oder Kühlzwecken (Erdwärmesonden, Grundwasserwärmepumpen

bzw. Grabenkollektoren) ist unter gewissen Umständen und ggf. einzuhaltenden Auflagen im

Wasserschutzgebiet möglich.
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4.4 Private Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 1 Nr. 25a BauGB)
Die nicht überbauten privaten Grundstücksflächen sind, soweit sie nicht für Zufahrten, Hoffläche und
Stellplätze genutzt werden, als naturnahe Grünflächen (Garten, Wiesen, Obstwiesen) anzulegen und zu
pflegen. Die Bepflanzung soll spätestens in der auf den Bezug folgenden Vegetationsperiode erfolgen.

4.5 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§9(1) Nr.25a BauGB)

Dem durch die vorliegende Planung in dem markierten Bereich der Ergänzungssatzung verursachten
Eingriffs wird unter anderem eine Baumpflanzung als Minimierungsmaßnahme im Sinne des
§ 1a Abs. 3 BauGB außerhalb des Plangebietes zugeordnet. Die Maßnahmen sind durch den Grund-
stückseigentümer durchzuführen.

4.5.1 Maßnahmenkonzept

Die wesentlichen Beeinträchtigungen auf den Naturhaushalt und die Landschaft sind mittels
Vermeidungs-, Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen auf ein unerhebliches Maß zu reduzieren.
Dabei sind wirksame Maßnahmen zum Boden- und Wasserschutz, zur Einbindung in die Landschaft und
zur Kompensation verloren gehender Lebensräume für Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt
umzusetzen.

Vermeidungsmaßnahmen

V 1 Fachgerechter Umgang mit Gefahrenstoffen und Abfall
Maßnahme:

Durch sachgerechten und vorsichtigen Umgang entsprechend den anerkannten Regeln der Technik mit
Öl-, Schmier- und Treibstoffen sowie regelmäßige Wartung der Baumaschinen sind jegliche Beein-
trächtigungen des Bodens und des Grundwassers zu vermeiden. Handhabung von Gefahrenstoffen und
Abfall nach einschlägigen Fachnormen. Für den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen nach § 62
WHG (z. B. Heizöl, Diesel etc.) ist die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden
Stoffen -AwSV- vom 18.04.2017 in der jeweils gültigen Fassung zu beachten.
Anfallende Bauabfälle und Bauschutt müssen getrennt gesammelt und einer Verwertung zugeführt bzw.
entsorgt werden.

Begründung:

Schutzgut
Schutz von Boden und Grundwasser vor Schadstoffeinträgen

Festsetzung: Hinweis in der Satzung

^
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V 2 Verzicht auf Eindeckung der Dächer aus unbeschichtetem Metall

Maßnahme:

Verzicht auf flächige Eindeckung von Dächern aus unbeschichtetem Metall (Kupfer, Zink, Titanzink, Blei).
Kunststoffbeschichtete Metalle sind als Dacheindeckung zugelassen. Untergeordnete Bauteile

(Dachrinnen, Verwahrungen, etc.) dürfen aus den beschriebenen Metallen bestehen.

Begründung:

Schutzgut Dachabdeckungen aus unbeschichtetem Metall erhöhen den Gehalt an

Boden/Wasser Schwermetallen im Dachabfluss. Um eine Beeinträchtigung des Grundwassers

im bzw. angrenzend an das Wasserschutzgebiet zu vermeiden, ist auf eine

Eindeckung der Dächer bei Neubauten mit den vorgenannten Materialien zu

verzichten.

Festsetzung: Hinweis in der Satzung

I
I
I

V 3 Verwendung insektenschonender, sparsamer Beleuchtung

Maßnahme:

Für die Beleuchtung des Satzungsbereiches, insbesondere in den Ergänzungsbereichen, sind

insektenschonende, dimmbare und ausschließlich niedrige Leuchten zu verwenden (z. B. LED,
Natriumdampflampen). Die Leuchtkörper sind vollständig eingekoffert, der Lichtpunkt befindet sich im
Gehäuse. Die Farbtemperatur der Leuchtmittel sollte maximal 3000 Kelvin (warmweiß) betragen.

Reduzierung des Beleuchtungsniveaus zwischen 24.00 und 05.00 Uhr wird empfohlen.

Begründung:

Minimierung der Lockwirkung auf nachtaktive Tiere durch Flug zu den

Leuchtquellen, Minimierung der Lichtemissionen und der Störung der

angrenzenden Habitatflächen

Festsetzung: § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Schutzgut

Pflanzen&Tiere:

Minimierungsmaßnahmen ^

l

ü

M1 Schutz des Oberbodens

Maßnahme:

Unbelastete Böden sind abzutragen, zwischenzulagern und für die Geländemodellierung wieder-

zuverwenden (siehe § 202 BauGB i.V.m. BodSchG Baden-Württemberg §§ 1 und 4). Der humose
Oberboden wird abgetragen und zwischengelagert in Mieten von höchstens 1 m Höhe, die DIN 18915 ist
anzuwenden. Bei bestehenden Verdichtungen ist eine Bodenlockerung durchzuführen.

Begründung:

Schutzgut Boden: Sicherung der nicht wiederherstellbaren Ressource Oberboden, weitgehender
Erhalt der Bodenfunktionen

Festsetzung: Hinweis in der Satzung
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M2 Verwendung offenporiger Beläge

Maßnahme:

Grundstückszufahrten sind mit offenporigen, wasserdurchlässigen Belägen auszuführen. Geeignete

Beläge sind Rasenfugenpflaster, Schotterrasen, Betonrasensteine, wassergebundene Decke.

Begründung:

Teilerhalt der Bodenfunktionen, Minimierung der Eingriffe in den Bodenwasserhaushalt durch

Teilversickerung des Niederschlagswassers, Verringerung der thermischen Belastung durch Aufheizung

Festsetzung: Hinweis in der Satzung; § 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO

M3 Pflanzung von standortgerechten Obstbäumen

Maßnahme:

Auf Fist. 199 ist ein heimischer standortgerechter, mittel-großkronige Obsthochstamm gemäß
Planeintrag zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Pflanzqualität: Mindestens H mB StU 12-14.

Pflanzabstand zur Grundstücksgrenze min. 4 m. Empfohlene Baumarten siehe Pflanzliste im Anhang.
Fachgerechte Befestigung. Der Baum ist gegen Verbiss zu schützen und mindestens 10 Jahre fachgerecht
zu pflegen (Erziehungsschnitt). Die genaue Lage wird in der Ortlichkeit festgelegt und kann bis zu 3 m
vom Plan abweichen. Entlang unterirdischer Leitungen ist ein Mindestabstand von 2 m links und rechts
einzuhaken. Bei Abgang ist gleichwertiger Ersatz zu schaffen.

Begründung:

Schutzgut Pflanzen Schaffung von Nahrungs-, Brut- und Rückzugshabitaten, Stärkung der
& Tiere: Lebensraum- und Vernetzungsfunktion für Tiere

Schutzgut bioklimatisch ausgleichende Wirkung durch Transpiration, Schadstoff- und
Klima/Luft: Staubfilterung

Schutzgut Mensch/ Minimierung der Fernwirkung und Blickbeziehungen, Einbindung des
Landschaft: Ortsrandes in das Landschaftsbild, Schaffung von ortstypischen Landschafts-

Strukturelementen

Festsetzung: § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

M 4 Dezentrale Rückhaltung bzw. Versickerung von unbelasteten Niederschlagswässern
Maßnahme

Die Weiterverwendung von Regenwasser oder dessen Rückführung in den natürlichen Wasserkreislauf ist
anzustreben. Möglichkeiten zur Reduzierung der Abflussmengen auf den Grundstücken sind die Ver-

sickerung, Rückhaltung und Verdunstung in geeigneten dezentralen Retentionsmulden. Weitere ge-
eignete Maßnahmen sind die empfohlenen Dachbegrünung sowie Zisternen zur Brauchwassernutzung
und Gartenbewässerung.

Die Verordnung des Ministeriums für Umwelt über die dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser
vom 22.03.1999, die Arbeitshilfen der LUBW „für den Umgang mit Regenwasser in Siedlungsgebieten",
das Merkblatt der DWA-A-138 sowie der Leitfaden zur naturverträglichen Regenwasserbewirtschaftung
des Umweltministeriums sind anzuwenden.

Flächen, auf denen mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen wird, sowie Flächen, auf denen
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stärkere Ablagerungen durch Immissionen zu erwarten sind, müssen wegen deren Seh m utzf rächten und

ausVorsorgegründen an die Sammelkläranlagen angeschlossen werden.

Begründung

Erhalt der natürlichen Grundwasserneubildung im Gebiet. Gemäß § 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz

(WHG) soll Niederschlagswasser ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation
ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasser-

rechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften oder wasserwirtschaftliche Belange

entgegenstehen. Verringerung der Uberflutungsgefahr bei Starkregenereignissen.

Festsetzung: § 9 Abs. 1 Nr.14 BauGB

Kompensationsmaßnahmen

K 1 Pflanzung von standortgerechten Obstbäumen

Maßnahme:

Angrenzend an das Plangebiet sind 13 regionaltypische, Obsthochstämme gemäß Planeintrag auf den

Fist. 197, 199/1 und 200 zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Die Bäume sind über mindestens 10

Jahre fachgerecht zu pflegen und zu entwickeln.

Pflanzqualität: Mindestens H mß StU 12-14. Pflanzabstand untereinander mindestens 10m x 14m.

Empfohlene Baumarten siehe Pflanzliste im Anhang. Fachgerechte Befestigung. Die Bäume sind gegen

Verbiss zu schützen. Die genaue Lage wird in der Ortlichkeit festgelegt und kann bis zu 3 m vom Plan

abweichen. Bei Abgang ist gleichwertiger Ersatz zu schaffen.

Begründung:

Schutzgut Pflanzen Schaffung von Nahrungs-, Brut- und Rückzugshabitaten, Stärkung der

ft Tiere: Lebensraum- und Vernetzungsfunktion für Tiere

Schutzgut bioklimatisch ausgleichende Wirkung durch Transpiration, Schadstoff- und

Klima/Luft: Staubfilterung

Schutzgut Mensch/ Minimierung der Fernwirkung und Blickbeziehungen, Einbindung in das

Landschaft: Landschaftsbild, Schaffung von Landschafts-Strukturelementen

l
I
u
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K 2 Extensivierung einer Fettwiese

Maßnahme:

Auf den Flurstücken 197, 199/1 und 200 wird die bisher intensiv genutzte Grünfläche (ca. 5.975 m2
extensiviert und als artenreiche Fettwiese entwickelt.

Pflege der artenreichen Fettwiese: Zwei- Dreischnittnutzung ohne Düngung. Mahd max. 2-3x jährlich je
nach Aufwuchs. 1. Mahd zur Hauptblütezeit der bestandsbildenden Gräser, witterungsbedingt in der
Regel Anfang bis Mitte Juni, spätestens Ende Juni, 2. Mahd frühestens 8 Wochen später, 3. Mahd ggf. im
September/Oktober. Abfuhr des Mähgutes. Bei Bedarf Düngung nach zu starkem Nährstoffentzug durch
Festmist oder mineralischen Dünger im Abstand von mind. 2 Jahren zulässig.

Begründung:

Schutzgut Pflanzen Schaffung von Struktur- und artenreichen Lebensräumen, Stärkung der
& Tiere: Lebensraum- und Vernetzungsfunktion für Tiere, Aufwertung als Lebensraum

für Pflanzen und Tiere

Schutzgut
Landschaft:

Aufwertung als Landschaftsbild durch entstehende Wiesen
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Abbildung 7: schwarz: Abgrenzung des Plangebiets, grün: Lage der externen Kompensationsmaßnahme K2
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5. Bewertung des Eingriffs in Natur und Landschaft und Ermittlung der Ausgleichsmaßnahmen

Das Plangebiet der Ergänzungssatzung ist gem. §§ 14, 15 BNatSchG als Eingriff in den Naturhaushalt

und das Landschaftsbild zu bewerten. Die zu erwartenden Eingriffe wurden ermittelt und sind durch

geeignete Maßnahmen auszugleichen.

Fläche gesamt

Fläche Klarstellungssatzung

Fläche Ergänzungssatzung

Davon:

Überbaubare Fläche (GRZ 0,6 + zzgl.
Nebenanlagen bis GRZ 0,8)

nicht überbaubare Fläche

bereits versiegelt (Straße)

Grünfläche

Flächen für die Kompensation (extern)

Tabelle 1: Flächenbilanz

Fläche in m2

49.9201

46.900!

3.020l

1.450!

365

130|

1.075

5.605l

^
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5.1 Schutzgut Boden

Der Geltungsbereich befindet sich zum Großteil im Bereich von oberpleistozänen Rheingletscher-
Niederterrassenschottern und Holozänen Abschwemmmassen (Moosteich, Falkenstraße). Zwischen Moos-

teich und Falkenstraße schiebt sich ein Sporn aus Gesteinen der Oberen Süßwassermolasse (Tertiär), die

von Günz-Deckenschottern (Unterpleistozän) und glazialen Sedimenten der riß-zeitlichen Dürmen-

tingen-Subformation jeweils unbekannter Mächtigkeit überlagert werden mit einer ca. 5 m hohen

Steilböschung vor. Die Böden sind Parabraunerde aus Schmelzwasserschottern und Gley-Kolluvium aus

holozänen Abschwemmmassen mit einer hohen Bedeutung als Ausgleichkörper im Wasserhaushalt und
als Filter und Puffer für Schadstoffe. Die natürliche Bodenfruchtbarkeit ist mittel bis hoch.

Für das Plangebietsind keine Eintragungen im Bodenschutz- und Altlastenkataster vorhanden.

Durch die Einbeziehung der Außenbereichsflächen gem. § 34 (4) Satz 1 Nr. 3 BauGB werden ca. 3.020 m
dem Innenbereich zugeordnet. Bei einer Grundflächenzahl von 0,6, die für Denkingen charakteristisch

angesehen werden, können rund 1.450 m einer Überbauung zugeführt werden.

Der Ausgleich für die mit dem Eingriff verbundenen Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen durch

Entsiegelung von Flächen ist nicht möglich. Um eine Kompensation für die zusätzliche Bodenver-

siegelung und einen Ausgleich für den Verlust an Lebensraum zu erreichen, erfolgt unter Berück-

sichtigung der Wertigkeit der Eingriffsflächen für Natur und Landschaft unter anderem eine

Ausgleichsmaßnahme zur Ortsrandeingrünung auf dem Flurstück 197 (siehe Kap. 4.6.1).

Das im Zuge der Baumaßnahmen anfallende Erdaushubmaterial ist, soweit unbelastet und verwertbar,

vor Ort wieder zu verwenden oder einer anderweitigen Wiederverwertung zuzuführen. Dabei ist der

hochwertige Oberboden (humoser Boden) abzuschieben und bis zur weiteren Verwendung getrennt vom
übrigen Erdaushub zu lagern. Die Gesteine der Oberen Süßwassermolasse neigen im Bereich von

Baugruben und Böschungen, etc. zu Rutschungen.

u
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Für den Umgang mit Böden, die zu Rekultivierungszwecken vorgesehen sind, insbesondere für deren

Lagerung und Einbringung, gelten die Vorgaben des Heftes 10, Luft - Boden - Abfall des Ministeriums

für Umwelt Baden-Württemberg.

Bei der Erschließung und den einzelnen Bauvorhaben ist das beiliegende Merkblatt des Landkreises

Sigmaringen "Bodenschutz bei Bauarbeiten" sowie die DIN 19731 „Verwertung von Bodenmaterial" zu

beachten. Sollte bei den Bauvorhaben anfallender Bodenaushub für Auffüllungen im Außenbereich

vorgesehen sein, ist das Merkblatt „Erdauffüllungen / Erdaufschüttungen im Außenbereich" zu beachten.

Während der Baumaßnahmen sind Störungen des Bodenprofils, Verdichtung und Verschmutzung des

Bodens, insbesondere auf künftigen Vegetationsflächen zu vermeiden. Zu beachten sind hierbei DIN

18300 (Erdarbeiten) und 18915 (Bodenarbeiten für vegetationstechnische Zwecke).

Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet sind,

einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei Wieder-

befeuchtung) der holozänen Abschwemmmassen sowie einem kleinräumig deutlich unterschiedlichen

Setzungsverhalten der Sedimente der Dürmentingen-Subformation ist zu rechnen. Bei etwaigen

geotechn ischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten (z. B. zum genauen

Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum

Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN

EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen.

Für das Plangebietsind keine Eintragungen im Bodenschutz- und Altlastenkataster vorhanden. Sollte bei

den Bau- oder Erschließungsmaßnahmen dennoch sensorisch auffälliger Erdaushub angetroffen werden

(z. B. Geruch nach Mineralöl o. Ä., Verfärbungen oder Fremdkörper) ist unverzüglich das Landratsamt

Sigmaringen, Fachbereich Umwelt und Arbeitsschutz, zu informieren.

5.2 Schutzgut Wasser

Eine nachhaltige Beeinträchtigung des Grundwassers ist nicht zu erwarten.

Der Andelsbach fließt südlich der Ortslage. Hier sind ebenfalls keine Beeinträchtigungen zu erwarten.

Niederschlagswasser von Grundstücken ist gemäß § 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) durch

Versickerung oder ortsnahe Einleitung in ein oberirdisches Gewässer zu beseitigen, Sofern dies mit

vertretbarem Aufwand und schadlos möglich ist. Beim Bau von Versickerungsanlagen sind die allgemein

anerkannten Regeln der Technik anzuwenden. Für Anlagen zur Versickerung von nicht schädlich

verunreinigtem Niederschlagswasser sind Flächenversickerung und Muldenversickerung (siehe ATV-

Arbeitsblatt A138) anzuwenden. Im Einzelfall wird die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen

Versickerungsgutachtens empfohlen. Wegen der Gefahr einer Verschlechterung der Baugrund-

eigenschaften sollte im Bereich der Steilböschung von der Errichtung technischer Versickerungsanlagen

(z. B. Sickerschächte, Sickerbecken, Mulden- Rigolen-Systeme zur Versickerung) Abstand genommen
werden.

Die zunehmende Gefahr von Starkregenereignissen ist in der Planung zu berücksichtigen. Insbesondere

auf den im Hangbereich gelegenen Bauflächen sind bei Bedarf entsprechende Vorkehrungen zu treffen.

365° freiraum + umwelt Seite 18 von 30

i i



I
I
I
I
i
I
I
I
I
I

Klarstellunqs- u. Eraänzunassatzuna „Denkinaen" Begründung mit Einariffs-Kompensationsbilanz

I
I
I
I
I

5.3 Schutzgut Klima / Luft

Die bestehende Luftzirkulation in Denkingen wird durch die Entwicklung der Eingriffsflächen nicht

nennenswert beeinträchtigt. Durch Einhaltung einer Grundflächenzahl von 0,6 wird der Frisch- bzw.
Kaltluftstrom von der angrenzenden Hochfläche unerheblich beeinträchtigt. Siedlungsrelevante
Beeinträchtigungen durch Bebauung der Ergänzungsflächesind auszuschtießen.

Die Pflanzung von Obstbäume dient der Klimaanpassung, die Bäume wirken ausgleichend auf das
Mikroklima (Dämpfung derTagesgänge von Strahlung und Wind).

5.4 Schutzgut Pflanzen / Tiere / Biologische Vielfalt

Der Ergänzungsbereich umfasst einen Teil einer großflächigen Fettwiese mittlerer Standorte, welche an

drei Seiten vom Geltungsbereich der Klarstellungssatzung umgeben ist. Es sind keine markanten
Strukturen vorhanden.

Die Wiese ist von durchschnittlicher Ausprägung und hat eine mittlere Bedeutung für Pflanzen / Tiere /
Biologische Vielfalt. Aufgrund der Randstrukturen ist die Wiese nicht für Offenlandarten wie die
Feldlerche geeignet. Sie dient als Nahrungshabitat für Vögel und Fledermäuse. Aufgrund der fehlenden
Strukturen ist die Fläche kaum von Bedeutung.

Streng oder besonders geschützte Arten sind aufgrund der Biotopausstattung nicht zu erwarten.

Die festgesetzte Baumpflanzung stellt eine Bereicherung der vorhandenen Strukturelemente für Flora

und Fauna dar, die mit dem Eingriff verursachten Beeinträchtigungen des Schutzgutes Pflanzen- und
Tierwelt werden minimiert.

5.5 Schutzgut Orts- und Landschaftsbild

Maßgebliches Ziel der Satzung ist die Erhaltung des charakteristischen Landschafts- und Ortsbildes von

Denkingen. Die Satzung begrenzt baulich nutzbare Bereiche auf den bestehenden Siedlungszusammen-

hang. Durch eine ortstypische Gestaltung der Baukörper, sodass sie in Form, Maßstab, Werkstoff, Farbe
und Verhältnis der Baumassen und Bauteile untereinander nicht verunstaltend wirken und sich an die

vorhandene Bebauungintegrieren, kann das Ortsbild gewahrt bleiben.

5.6 Kompensationsmaßnahmen

Zum Ausgleich des Eingriffs auf Flurstück 199 in Natur und Landschaft - insbesondere die Schutzgüter

Pflanzen, Biotopverbund, Biologische Vielfalt, Tiere, Boden und Landschaftsbild wird anteilig ein
Maßnahmenkomplex auf dem Flurstück 566, Gemarkung Wintersulgen, Gemeinde Heiligenberg

(Ökokonto-Maßnahme) angerechnet. Hier wird auf insgesamt 29.847 m2 Acker in extensives Dauer-
grünland umgewandelt sowie Streuobstwiesen aufgewertet und neu entwickelt.

Die Eingriffe auf den Flurstücken 197 und 199/1 werden direkt angrenzend außerhalb des Plangebiets

ausgeglichen. Zur Ortsrandeingrünung werden auf Flst. 197 entlang der Römerstraße 8 regional-
typische Obstbäume gepflanzt. Zudem erfolgt die Extensivierung der darunterliegenden Fettwiese. Der
Eingriff auf dem gegenüberliegenden Flurstück 199/1 wird auf dem gleichen Flurstück mittels
Extensivierung der Fettwiese sowie der Pflanzung von 5 regionaltypischen Obstbäumen im Anschluss an
das Baugrundstück ausgeglichen.
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5.7 Eingriffs-Kompensationsbilanz

Alle befestigten Flächen auf den Grundstücken sind in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau (z.B.
Rasenpflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen, u.a.) herzustellen (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB und § 74 Abs.
3 Nr. 2 LBO).

Die mit der Bodenversiegelung verbundenen Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen werden durch
den wasser- und luftdurchlässigen Aufbau gemindert.
Die Schutzgüter Klima/Luft, Mensch/Erholung sind aufgrund der örtlichen Situation untergeordnet
betroffen und können durch geeignete Maßnahmen minimiert werden. Die Eingriffe in die Schutzgüter
Boden, Pflanzen/Tiere/Biologische Vielfalt und Orts-/Landschaftsbild werden durch eine entsprechende
Kompensationsmaßnahme (Baumpflanzung) auf den Baugrundstücken 197 und 199 minimiert.
Verbleibende erhebliche Eingriffe auf dem Flurstück 199 werden durch die anteilige Zuordnung einer
Maßnahme in Wintersulgen, Gemeinde Heiligenberg, Bodenseekreis kompensiert. Die Zuordnung ist
vertraglich gesichert.

Der Ausgleich der Flurstücke 197 und 199/1 erfolgt angrenzend an die Baugrundstücke außerhalb des
Plangebietes. Die Umsetzung wird durch öffentlich-rechtliche Verträge gesichert.

6. Eingriffs-Kompensationsbilanz

6.1 Schutzgut Boden

Die Ermittlung des Kompensationsbedarfes für das Schutzgut Boden wurde gemäß Bewertungsmodell
der Landkreise Bodenseekreis, Ravensburg, Sigmaringen (2013) in Verbindung mit dem Heft 23 der LUBW
(2010) erstellt. Die Bewertung der Leistungsfähigkeit der Böden erfolgt nach Heft 23. Für die Ermittlung
der Oko-'punkte wird die jeweilige Wertstufe mit 4 multipliziert („ÖP [Gesamtbew. x 4]").
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6.2 Schutzgut Pflanzen/Biotope/Biologische Vielfalt

Die Ermittlung des Kompensationsbedarf für das Schutzgut Pflanzen/Biotope/Biolog ische Vielfalt erfolgt
ebenfalls anhand des gemeinsamen Bewertungsmodells der Landkreise BO, RV und SIG auf Basis der
Ökokontoverordnung von Baden-Württemberg.

Tabelle 3: Eingriffs-Kompensationsbilanz Schutzgut Pflanzen/Biotope/Biologische Vielfalt für die Ergänzungssatzung

BESTAND

Flur-
stuck

Nr. Biotoptyp

197 33.41 IFettwiese mittlerer Standorte

Fläche
(m2)

Grund-

wert
Biotop-
wert

Bilanz.
wert

1.487l 13 13 19.331

199 33.41 l Fettwiese mittlerer Standorte, intensiv bewirtschaftet 615| 13 13 7.995l

199/1 33.41 IFettwiese mittlerer Standorte, intensiv bewirtschaftet 575| 13 13 7.462l

Summe 2.677l 34.788]

PLANUNG

Flur-
stuck

Nr. Biotoptyp

197

Fläche
(m2)

Biotopwert Bilanz-
wert

60.10 |Von Bauwerken überstandene Fläche (GRZ 0,6) 373| 1 373|

60.21 |Völlig versiegelteFlächen (Zufahrten, Stellplätze (Überschreitung bis 0,8) 124| 1 124|

60.60 IGarten 123| 6 738|

45.10a IGrünfläche: Fettwiese mittlerer Standorte, intensiv bewirtschaftet 8671 13| 11.271

Summe 1.487l 12.5061

Bilanz Differenz (Planung - Bestand) ][ -6.825l

PLANUNG

Flur-
stuck

Nr. Biotoptyp

199

60.10 |Von Bauwerken überstandene Fläche (GRZ 0,6)

Fläche
(m2)

Biotopwert Bilanz-
wert

370| 1 370|

160.21 |Völlig wrsiegelteFlächen (Zufahrten, Stellplätze (Oberschhreitung bis 0,8) 123| 1 123|

160.60 IGarten 122| 6 732|

45.10a Einzelbaum auf geringwertigen Biotoptypen (1 Stk. x 80 cm StU nach 25
Jahren x 8 Ökopunkte) (Maßnahme M3)

640|

Summe 615|

Bilanz Differenz (Planung - Bestand)

1.865

-6.130l

PLANUNG

Flur.
stuck

Nr. Biotoptyp Fläche
(m2)

Biotopwert Bilanz-
wert

199/1

60.10 [Von Bauwerken überstandene Fläche (GRZ 0,6) 345| 1 345|

60.21 IVöllig wrsiegelteFlächen (Zufahrten, Stellplätze (Oberechhreitung bis 0,8) 115| 1 115|

60.60 IGarten 114| 6 683|

Summe 574|

Bilanz Differenz (Planung - Bestand)

1.143]

-6.319l

Für das Schutzgut Pflanzen/Biotope/Biologische Vielfalt entsteht durch den geplanten Eingriff unter

Berücksichtigung der im Plangebiet vorgesehen Minimierungsmaßnahmen ein Kompensationsbedarf in

Höhe von 6.825 (Fist. 197), 6.130 (Fist. 199) und 6.319 (Fist. 199/1) Ökopunkten.

.!

!:
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Tabelle 4: Gesamtbilanz

Flur-
stuck Ökopunkte

Schutzgut Boden -5.831

197 Schutzgut Pflanzen & Biologische Vielfalt -6.825l

GESAMT -12.6561

Schutzgut Boden -5.749]

199 Schutzgut Pflanzen & Biologische Vielfalt -6.130l

GESAMT -11.8791

Schutzgut Boden -5.400l

199/1 Schutzgut Pflanzen & Biologische Vielfalt -6.319l

GESAMT -11.7191

IGesamtsumme ][ -36.2541

Insgesamt ergibt sich für die Schutzgüter Boden, Pflanzen/Biotope/Biologische Vielfalt ein Kompen-
sationsdefizit von 36.254 Ökopunkten, welche durch geeignete Kompensationsmaßnahmen
auszugleichen sind.

6.3 Externe Kompensation

Zur vollständigen Kompensation des Eingriffs in die Schutzgüter Boden sowie Pflanzen/Biotope wird die

Kompensationsmaßnahme K2 - Extensivierung einer Fettwiese- auf den Flurstücken 197, 199/1 und 200

umgesetzt. Die Wiesen sind im Eigentum des Eingriffsverursachers. Zudem werden angrenzend an den

Baugrundstücken regionaltypische Obstbäume zum Ausgleich des Eingriffs gepflanzt

(Kompensationsmaßnahme K1).

Tabelle 5: Bilanzierung der Kompensationsmaßnahmen für das Schutzgut Pflanzen £t Biologische Vielfalt auf den Flst. 197,
199/1 und 200

Flurstück 197

BESTAND

Nr. Biotoptyp

33.41 Fettwiese mittlerer Standorte, intensiv bewirtschaftet

Summe

Planung

Nr. Biotoptyp

45.10a IStreuobstwiese auf artenreichem Grünland

Summe

Aufwertungspotential (Planung - Bestand)

Fläche
(m2)

1.680

1.680

Fläche
(m2)

1.680l

1.680

Grund-

wert
Biotop-
wert

Bilanz-

wert

13 13 21.840

21.840

Grund-

wert
Biotop-
wert

Bilanz-

wert

15 21| 35.2801

35.280

13.4401

I
I]
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Flurstück 199/1

BESTAND

Nr. Biotoptyp

33.41 Fett\M'ese mittlerer Standorte, intensiv bewirtschaftet

Summe

BESTAND
Nr. Biotoptyp

Fläche

(m2)
4.295

4.295l

Fläche
(m2)

45.10a IFettwiese mittlerer Standorte, extensiv bewirtschaftet 3.770

45.10a I Streuobstwiese auf artenreichem Grünland 5251

Summe 4.295l

Grund-

wert

Biotop-
wert

Bilanz-

wert

13 13| 55.8351

55.8351

Grund-

wert
Biotop-
wert

13

15

lAufwertungspotential (Planung - Bestand) ] [

Bilanz-

wert

15| 56.5501

21 11.0251

67.5751

11.740l

6.4 Fazit

Tabelle 6: Gesamtbilanzen

Gesamtbilanz Fist. 197

Ökopunkte

Ausgleichsbedarf Boden -5.831

Kompensationsmaßnahme Boden öl

Ausgleichsbedarf Pflanzen / Biotope / Biologische Vielfalt -6.825

Kompensationsmaßnahme Pflanzen / Biotope / Biologische Vielfalt 13.440l

GESAMT 7841

Durch die Entwicklung einer Streuobstwiese auf artenreichem Grünland kann der Eingriff auf Flst. 197

mit einem Kompensationsüberschuss von 784 Okopunkten ausgeglichen werden. Das Vorhaben ist
daher im naturschutzrechtlichen Sinn gemäß § 15 Abs. 2 BNatSchG als kompensiert zu betrachten.

Gesamtbilanz Fist. 199

Ausgleichsbedarf Boden

Kompensationsmaßnahme Boden

Ausgleichsbedarf Pflanzen / Biotope / Biologische Vielfalt

Kompensationsmaßnahme Pflanzen / Biotope / Biologische Vielfalt

GESAMT

Ökopunkte

-5.749

öl

-6.130

0

-11.879

Das Kompensationsdefizit auf Flst. 199 wird durch den Erwerb von 11.879 Ökopunkten aus einer
Ökokonto-Maßnahme in Wintersulgen (Gemeinde Heiligenberg) innerhalb des Naturraums Voralpines
Hügel- und Moorland kompensiert (Flurstück 566: Umwandlung eines intensiv genutzten Ackers in eine
extensiv genutzte Streuobstwiese, Entwicklung einer artenreichen Fettwiese durch Einsaat einer
autochthonen Kräuter-Gras-Mischung. Entwicklung eines flächigen Streuobstbestandes durch
Pflanzung von standortgerechten, regionaltypischen, hochstämmigen Obstbäumen. Naturschutz-
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fachliche Aufwertung eines Streuobstbestandes durch Bestandsumbau, Revitalisierungsmaßnahmen und
Lebensverlängerung abgängiger Bäume. Entwicklung und dauerhafte Sicherung eines naturschutz-
fachlich hochwertigen Streuobstbestandes; Sicherung mittels Vertrag).

Durch die Maßnahme werden die Beeinträchtigungen für Naturhaushalt und Landschaft auf das un-

bedingt erforderliche Maß gesenkt und verbleibende erhebliche Beeinträchtigungen in vollem Umfang
ausgeglichen.

Das Vorhaben ist daher (durch den Erwerb der Okopunkte) im naturschutzrechtlichen Sinn gemäß §
15 Abs. 2 BNatSchG als kompensiert zu betrachten.

Gesamtbilanz Fist. 199/1
Ökopunkte

Ausgleichsbedarf Boden -5.400

Kompensationsmaßnahme Boden 0

Ausgleichsbedarf Pflanzen / Biotope / Biologische Vielfalt -6.319

Kompensationsmaßnahme Pflanzen / Biotope / Biologische Vielfalt 11.740

GESAMT 21

L
u

Mit Umsetzung aller genannten Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen auf den Flurstücken
199/1 und 200 ergibt sich ein marginaler Kompensationsüberschuss von 21 Okopunkten. Der
vorbereitete Eingriff durch die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung „Denkingen" kann somit
vollständig kompensiert werden.

>.
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II. Hinweise

1. Ver- und Entsorgung

Die Versorgung mit Wasser, Strom und Telekommunikationsverbindungen wird über die Versorgungs-

träger sichergestellt. Die Müllentsorgung erfolgt über das Entsorgungssystem des Landkreises Sig-

maringen.

Die zur Bebauung vorgesehenen Grundstücke können im Zuge der Erschließungsmaßnahme an die

öffentliche Wasserversorgung angeschlossen werden. Die Anschlusspunkte sind die bestehenden Wasser-

Versorgungsleitungen in Denkingen. Die entsprechenden Vorschriften, Verordnungen und Richtlinien der

Regionalnetze Linzgau bezüglich der Wasserversorgung sind von den Bauherren einzuhalten.

!i

ii

2. Bodenschutz

Der anfallende Erdaushub ist soweit als möglich auf den Baugrundstücken unterzubringen. Auf die

Pflichten zur Beachtung des Bodenschutzgesetzes BBodSchG wird hingewiesen. Darüber hinaus gelten

die zum Schutz des Bodens getroffenen Regelungen: Unbelasteter verwertbarer Erdaushub ist einer

Wiederverwertung zuzuführen. Eine Vor-Ort-Verwendung des Erdaushubs ist grundsätzlich Vorrang

einzuräumen. Diesem Gesichtspunkt ist bereits bei der Planung Rechnung zu tragen. Zu Beginn der

Baumaßnahme ist der Oberboden abzuschieben. Er ist vom übrigen Erdaushub getrennt bis zur weiteren

Verwendung zu lagern. Der Baubetrieb ist so zu organisieren, dass betriebsbedingte unvermeidliche

Bodenbelastungen (z.B. Verdichtung) auf das engere Baufeld beschränkt bleiben. Baustoffe, Bauabfälle

und Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass Stoffeinträge bzw. Vermischung mit Bodensubstrat ausge-

schlössen werden können. Unbrauchbare oder belastete Böden sind von verwertbarem Erdaushub zu

trennen und einer Aufbereitung oder geordneten Entsorgung zuzuführen.

Für den Umgang mit Böden, die zu Rekultivierungszwecken vorgesehen sind, insbesondere für deren

Lagerung und Einbringung, gelten die Vorgaben des Heftes 10, Luft-Boden-Abfall des Ministeriums für

Umwelt Baden-Württemberg.

Bei der Verwertung von mineralischen Reststoffen sind die Anforderungen der Verwaltungsvorschrift des

Umweltministeriums für die Verwertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial vom 14.03.2007

bzw. die vorläufigen Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial des damaligen Ministeriums

für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg vom 13.04.2004 einzuhalten.

Bei der Verwertung von humosem Bodenmaterial in der durchwurzelbaren Bodenschicht oder als

Oberboden ist die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) anzuwenden.

Bei der Erschließung und den einzelnen Bauvorhaben ist das Merkblatt des Landkreises Sigmaringen

"Bodenschutz bei Bauarbeiten" sowie die DIN 19731 „Verwertung von Bodenmaterial" zu beachten.

Sollte bei den Bauvorhaben anfallender Bodenaushub für Auffüllungen im Außenbereich vorgesehen

sein, ist das Merkblatt „Erdauffüllungen / Erdaufschüttungen im Außenbereich" zu beachten.

Sollte bei den Bau- oder Erschließungsmaßnahmen sensorisch auffälliger Erdaushub angetroffen werden

(z. B. Geruch nach Mineralöl o. Ä., Verfärbungen oder Fremdkörper) ist unverzüglich das Landratsamt

Sigmaringen, Fachbereich Umwelt und Arbeitsschutz, zu informieren.
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Während der Baumaßnahmen sind Störungen des Bodenprofils, Verdichtung und Verschmutzung des
Bodens, insbesondere auf künftigen Vegetationsflächen zu vermeiden. Zu beachten sind hierbei DIN

18300 (Erdarbeiten) und 18915 (Bodenarbeiten für vegetationstechnische Zwecke).

Für den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen nach § 62 WHG (z. B. Heizöl, Diesel etc.) ist die
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen -AwSV- vom 18.04.2017 in der

jeweils gültigen Fassung zu beachten.

3. Landwirtschaft

Auf die Belange der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe und deren Entwicklungsmöglichkeiten ist

zur Erhaltung des Dorfcharakters vorrangig Rücksicht zu nehmen.

Um den Schutz der Betriebe und Bewohner vor unzumutbaren Belästigungen und Beeinträchtigungen

zu gewährleisten, ist insbesondere bei Wohnbebauung jeweils im Einzelfall das Rücksichtnahmegebot zu
prüfen (Geruchsimmissionen). Das gilt besonders für die Ergänzungssatzung auf Flurstück 199, die direkt
neben einem landwirtschaftlichen Betrieb ausgewiesen werden soll. Eine Wohnbebauung kann daher auf

längere Sicht ausgeschlossen sein. Die Novellierung der Landesbauordnung für Baden-Württemberg lässt

allerdings eine Änderung hinsichtlich des Bestandsschutzes von Tierhaltungsanlagen im Sinne der

Geruchsimmissions-Richtlinie innerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile erwarten.

Bei Aufgabe der potentiellen Tierhaltung liegt die Immissionsbelastung in einem für Dorfgebiete

zumutbaren und hinnehmbaren Bereich. Abwehransprüche gegenüber benachbarten Betrieben mit

landwirtschaftlicher Nutzung sind ausgeschlossen.

4. Waldabstand

Nach § 4 Abs. 3 LBO ist zwischen Wald und neu errichteten Gebäuden einAbstand von 30 Metern

einzuhalten. Die zur Neubebauung von Flurstück 185 notwendige Umwandlungsgenehmigung wurde mit
der Umwandlungserklärung vom 23.03.2020 in Aussicht gestellt. Die Erteilung der

Umwandlungsgenehmigung ist an die Erfüllung von Nebenbestimmungen gebunden, die zum aktuellen
Zeitpunkt noch nicht alle (z.B. Sicherung einer Bewirtschaftungsauflage im Grundbuch) erfüllt sind.

Als forstrechtliche Ausgleichsmaßnahme wurde folgende Schutz- und Gestaltungsmaßnahme festgelegt:

Einzelstammweise Einbringungen von seltenen und gefährdeten Baumarten im Stadtwald Pfullendorf,

Distrikt IV Galgenbühl, Abteilung 2 (0,2 ha Arbeitsfläche).

5. Gehölzanpflanzungen

Im Ergänzungsbereich sind gebietsheimische Laubbaumpflanzungen zur Eingrünung des Siedlungsrandes

vorzusehen. Die Arten sind gemäß der Pflanzliste (siehe Anhang) zu verwenden.

I

6. Archäologische Denkmalpflege

Sollten bei Erdarbeiten Funde (beispielsweise Scherben, Metallteile, Knochen) und Befunde (z. B. Mauern,

Gräber, Gruben, Brandschichten) entdeckt werden, ist das Landesamt für Denkmalpflege beim

Regierungspräsidium Stuttgart (Abt. 8) unverzüglich zu benachrichtigen. Fund und Fundstelle sind bis

zur sachgerechten Begutachtung, mindestens bis zum Ablauf des 4. Werktags nach Anzeige, unverändert
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im Boden zu belassen. Die Möglichkeit zur fachgerechten Dokumentation und Fundbergung ist
einzuräumen.

7. Verkehrssicherheit

Um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf den Straßen des überörtlichen Verkehrs (L 201 / L
280) weiterhin zu gewährleisten bzw. zu erhöhen und um Knotenpunkte rechtzeitig erkennbar und
übersichtlich zu gestalten, sind an einmündenden Ortsstraßen ausreichende Sichtfelder vorzuhalten. Die
Sichtfelder nach RASt 06 sind im Einzelnen wie folgt zu bemessen: Tiefe = 3 m; Länge= 70 m, V = 50
km/h, Anfahrsichtweite. Die Sichtfelder sind entsprechend der vorgegebenen Abmessung zwischen
0,80 m und 2,50 m Höhe von ständigen Sichthindernissen, parkenden Fahrzeugen, Zäune, Mauern und
sichtbehinderndem Bewuchs auf Dauer freizuhalten. Bäume, Lichtmaste, Lichtsignalgeber und ähnliches
sind innerhalb des Sichtfeldes möglich, sie dürfen wartepflichtigen Fahrern, die aus dem Stand einbiegen
oder kreuzen wollen, die Sicht auf bevorrechtigte Fahrzeuge oder nichtmotorisierte Verkehrsteilnehmer
jedoch nicht verdecken.

Stadt Pfullendorf, de
2 8. Juli 2020

/•r^«.^
Thomas Kijgler, Bürgermeister
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III. Anhang

I
I

1. Pflanzliste

Hochstamm-Obstbäumen in regionaltypischen Sorten
Hochstamm-Obstbäume in regionaltypischen Sorten; autochthones Pflanzmaterial, Qualität: 2xv m.B.,
StU 12-14cm. Sie sind mind. mittels Zweipflock zu befestigen, dauerhaft und fachgerecht zu pflegen
und bei Ausfall gleichwertig zu ersetzen.

Äpfel

Alkmene

Biesterfelder Renette

Ernst Bosch

Geflammter Kardinal

Goldparmäne

Jacob Fischer

Korbiansapfel

Mutterapfel

Prinz Albrecht

Wiltshire

Birnen

Köstliche von Charneu

Österreichische Weinbirne

Frühe von Trevoux

Gaishirtle

Sülibirne

Kirschen

Hedelfinger

Brennkirsche Schwarzer Schüttler

Zwetschgen

Hauszwetschge Typ Gunzer

Quitte

Cydonia oblonga

Wa l n uss

Jugtans regia

Berner Rosenapfel

Brettacher

Französische Goldrenette

Gelber Edelapfel

Himbeerapfel aus Holowaus
Kaiser Wilhelm

Krügers Dickstiel
Ontario

Wealthy

Zuccalmaglio

Doppelte Philippsbirne

Prinzessin Marianne

Vereinsdechantsbirne

Schweizer Wasserbirne

Sam

Hauszwetschge Typ Schüfer

Quitte, Halb- bis Hochstamm

Hochstamm
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2. Fotodokumentation
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Landwirtschaftlicher Betrieb an der Ecke

Römer- Linzgaustraße

Ortseingang von Pfullendorf her kommend
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